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richcs Essen gemäß§ 606 I, 2 ZPO nicht gegeben sei. 
Zwar ist richtig, daß sich die Zuständigkeit im Sinne 
dieser Vorschrift vom gewöhnlichen Aufenthalt der 
Kinder ableitet. Zu Unrecht verneine das Amtsge­
richt indessen einen solchen der Kinder in Essen 
allein unter Hinweis auf deren inzwischen zweijähri­
gen Aufenthalt in der Türkei. Wie der 12. Familien­
senat des OLG Hamm in seinem Beschluß vom 
24.6.1996 (12 WF 130/96)*, dem sich der erkennen­
de Senat anschließe, zutreffend darlege, ist im Falle 
einer Kindesentführung die Dauer des Aufenthalts 
der Kinder hier in der Türkei kein alleiniges Beurtei­
lungskriterium für die Aufenthaltsbegründung im 
Sinne des Art. 1 Haager MSA. Das gilt um so mehr, 
wenn kein Elternteil diesen Aufenthaltsort teile und 
der Elcernceil, dem die Kinder entzogen sind, noch 
mit gewisser Erfolgsaussicht um die Rückführung 
kämpfe. Das ist hier nach wie vor der Fall. Der 
Antragsgegner war noch im Juli 1997 in Zwangshaft, 
um die Herausgabe der Kinder durchzusetzen. Nach 
Angaben der Ancragscellerin zeichnet sich mit Rück­
sicht darauf die Möglichkeit einer Rückkehr der Kin­
der ab. 

Mirgereilr von RAin Martina Flack, Essen 

* abgedruckt in STREIT 1996, S. 183 

Urteil 
OLG Hamm,§§ 1361, 1601 BGB 
Unterhalt 

Zur Berechnung des Kindes- und Ehegattenunter­
halts 
Urteil des OLG Hamm vom 10.1.1997 - 10 UF 43/96 

Aus den Gründen: 
Die Höhe des Kindesunterhaltes bemißt sich 

nach dem anrechenbaren Einkommen des Beklagten 
in Verbindung mit der gebräuchlichen Uncerhalcsca­
belle zu den Hammer Leitlinien. Der Beklagte hat 
ausweislich der vorgelegten Gehaltsabrechnungen im 
Jahre 1994 ein durchschnictliches monatliches Ein­
kommen von 3.415,00 DM erziele. Hinzuzurechnen 
ist die Steuererstattung für das vorangegangene Jahr 
in Höhe von 878,00 DM, die allerdings erst im Jahre 
1996 festgesetzt und ausgezahlt worden ist. Der Senat 
ist jedoch der Auffassung, daß der Beklagte so zu 
behandeln ist, als wäre die Steuererstattung bereits im 
Jahre 1994 geflossen, weil es ihm zuzumuten war, zur 
Wahrung der Ansprüche der Uncerhalcsberechcigcen 
die Steuererklärung rechtzeitig abzugeben. Der mo­
nacsanceilige Betrag ist rd. 73,00 DM. Abzusetzen 
sind unstreitig Gewerkschaftsbeiträge von monatlich 
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48,00 DM und berufsbedingte Fahrtkosten von mo­
natlich 78,00 DM. Weiterhin zu berücksichtigen 
sind Beiträge für verschiedene Versicherungen in 
Höhe von monatlich 55,43 DM, da es dem Beklag­
ten nach der erst im Jahre 1993 erfolgten Trennung 
nicht möglich war, die Versicherungen, die grund­
sätzlich vom Selbscbehalc zu bestreiten sind, vor Ab­
lauf des Jahres 1994 zu kündigen. 

Weiterhin berücksichtigungsfähig sind ehebe­
dingce Schulden in Höhe von monatlich 200,00 
DM. Wie im Senatstermin im einzelnen erörtert, 
bestand bei der Trennung der Parteien eine Rest­
schuld auf ein gemeinsam aufgenommenes Darlehen 
von ca. 6.800,00 DM und auf dem Girokonto eine 
Schuld von ca. 10.000,00 DM. Die Darlehensschuld 
wurde in etwa ausgeglichen durch einen fälligen 
Sparvertrag. Zur Abdeckung der restlichen Schulden 
und aus anderen Gründen hat der Beklagte ein wei­
teres höheres Darlehen aufgenommen, für das im 
September 1996 gemäß vorgelegter Bankbescheini­
gung noch eine Restschuld von über 20.000,00 DM 
bestand und das mit monatlichen Raten von 382,00 
DM zu bedienen ist. Berücksichcigungsfähig ist vor­
liegend nur ein angemessener Betrag, der den bei 
Trennung der Parteien vorhandenen Schulden und 
den durch die Trennung der Parteien bedingten zu­
sätzlichen Bedürfnissen des Beklagten entspricht. 
Der Senat schätzt den dem Beklagten insoweit gut­
zuschreibenden Betrag auf monatlich 200,00 DM. 

Dagegen können Kosten, die dem Beklagten lau­
fend durch die Ausübung des Umgangsrechts mit 
seinem Sohn entstehen, nach der Rechtsprechung 
des BGH (vgl. BGH in FamRZ 1995, 215) nicht 
berücksichtige werden. 

Das der Bemessung des Unterhalts zugrundezu­
legende Einkommen des Beklagten im Jahre 1994 
beträgt dann 3.107,00 DM. Dem entspricht ein 
Tabellenuncerhalc für den Sohn B. von monatlich 
370,00 DM. 

Bei der Einstufung in die Umerhalcscabelle war 
nicht die als eheliches Kind der Parteien geltende G., 
geboren 1994, zu beachten. Unstreitig stamme das 
Kind nämlich nicht vom Beklagten ab und werden 
Unterhaltsansprüche gegen den Beklagten nicht gel­
tend gemache. 

Der Unterhaltsbedarf der Klägerin ... 
Seit dem 1. Juni 1995 nimmt die Klägerin an 

einer Umschulung teil und erhält ein monatliches 
Uncerhalcsgeld von 1.400,00 DM. Diese Einkünfte 
sind in angemessener Weise auf den Unterhaltsbedarf 
der Klägerin anzurechnen. Als bedarfserhöhend kön­
nen sie nicht gewertet werden, weil die diesbezügliche 
berufliche Entwicklung der Klägerin trennungsbe­
dingc war. Es ist aber zunächst von einem Bedarf nach 
den ehelichen Lebensverhältnissen in Höhe von mo-
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